
 
 

ANLAGE ZUM INFORMATIONSDOKUMENT 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung 

(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Fi-

nanzprodukten 

 

 

Eine nachhaltige Inves-

tition ist eine Investition 

in eine Wirtschaftstätig-

keit, die zur Erreichung 

eines Umweltziels oder 

sozialen Ziels beiträgt, 

vorausgesetzt, dass 

diese Investition keine 

Umweltziele oder sozia-

len Ziele erheblich beein-

trächtigt und die Unter-

nehmen, in die investiert 

wird, Verfahrensweisen 

einer guten Unterneh-

mensführung anwenden. 

 Name des Produkts: 

KCD-Catella Immobilien mit sozialer Ver-

antwortung 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 

529900YYYZ4YVYHPK802  

 Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 

 Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen ange-

strebt? 

 
    ☐  Ja     ☒  Nein 

 ☐ Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit ei-

nem Umweltziel getätigt: __% 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie nicht als öko-

logisch nachhaltig einzustufen 

sind 

 

 

 

 

 

☐ Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit ei-

nem sozialen Ziel getätigt: __% 

☐ Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl 

keine nachhaltigen Investitionen ange-

strebt werden, enthält es einen Min-

destanteil von __ % an nachhaltigen 

Investitionen 

☐ mit einem Umweltziel in Wirt-

schaftstätigkeiten, die nach der 

EU- Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind 

☐ mit einem Umweltziel in Wirt-

schaftstätigkeiten, die nach der 

EU- Taxonomie nicht als ökolo-

gisch nachhaltig einzustufen sind 

☐ mit einem sozialen Ziel 

 

☒ Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine nach-

haltigen Investitionen getätigt. 

 

 

Die EU-Taxonomie ist 

ein Klassifikationssys-

tem, das in der Verord-

nung 

(EU) 2020/852 

festgelegt ist und ein Ver-

zeichnis von ökologisch 

nachhaltigen Wirt-

schaftstätigkeiten ent-

hält. In dieser Verord-

nung ist kein Verzeichnis 

der sozial nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten 

festgelegt. Nachhaltige 

Investitionen mit einem 

Umweltziel könnten taxo-

nomiekonform sein oder 

nicht. 
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Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit die-

sem Finanzprodukt beworben?  

Das vorliegende Sondervermögen qualifiziert sich als Finanzprodukt nach Art. 8 

Offenlegungsverordnung. Die Gesellschaft berücksichtigt Im Rahmen der Anla-

gestrategie ökologische und/oder soziale Merkmale.  

 

Es werden insbesondere folgende ökologische Merkmale berücksichtigt: 

• (Ab-)Wassermanagement, 

• energetische Beschaffenheit der Immobilien, 

• Biodiversität und 

• ökologische Aspekte in Mietverträgen. 
 

Weiter berücksichtigt die Gesellschaft insbesondere folgende soziale Merkmale 

bei der Investition für das Sondervermögen: 

• Öffentlicher Personennahverkehr und Verkehrs- und Versorgungsinfra-
struktur, 

• Raumklima und Lichtkomfort, 

• Barrierefreiheit,  

• Zugang zu Gemeinschaftsangeboten, 

• Sicherheit und Betreuung und 

• soziale Aspekte in Mietverträgen. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass die vorstehende Auflistung beispielhaft und 

nicht abschließend zu verstehen ist. 

 

Mit Nachhaltigkeits-in-

dikatoren wird gemes-

sen, inwieweit die mit 

dem Finanzprodukt be-

worbenen ökologischen 

oder sozialen Merkmale 

erreicht werden. 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Errei-
chung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch 
dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen?  

Zur Messung der Erreichung der vorgenannten ökologischen und/oder sozi-

alen Merkmale zieht die Gesellschaft eine Vielzahl von Nachhaltigkeitsindi-

katoren heran. Beispielhaft werden die nachfolgenden Nachhaltigkeitsindi-

katoren herangezogen, wobei darauf hingewiesen wird, dass diese Auflis-

tung nicht abschließend zu verstehen ist: 

 

1. Ökologische Merkmale 
 

Es werden Nachhaltigkeitsindikatoren wie Wassersparmaßnahmen und 

das Abwasserrecycling von der Immobilie betrachtet. Des Weiteren wer-

den auch die Isolierung und Dämmung sowie der Energiebezug und die 
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Energieerzeugung betrachtet. Ferner werden Kühl- und Wärmesysteme 

sowie die Biodiversität berücksichtigt. 

 

Weiter werden in Bezug auf die Mieter unterschiedliche Nachhaltig-

keitsindikatoren, wie etwa eine vielfältige Mieterstruktur betrachtet. Et-

waig abgeschlossene auf Nachhaltigkeit gerichtete Mietverträge (sog. 

„Green Lease“ oder „grüne Mietverträge“) werden ebenfalls berücksich-

tigt. Wenn die Mieter selbst über eigene Nachhaltigkeitsstrategien verfü-

gen, fließt auch dies in die Bewertung mit ein. 

 

2. Soziale Merkmale 
 

Es werden Kriterien, wie etwa die Anbindung der Immobilie an den öf-

fentlichen Personennahverkehr und die weitere anliegende Verkehrs- 

und Versorgungsinfrastruktur berücksichtigt. Auch Raumklima und Licht-

komfort sowie Barrierefreiheit und Zugang zu Gemeinschaftsangeboten 

finden Berücksichtigung. Daneben werden Sicherheit und Betreuung der 

Immobilie betrachtet. 

 

 

  Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fi-
nanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nach-
haltige Investition zu diesen Zielen bei?  

Nachhaltige Investitionen i.S.v. Art. 2 Nr. 17 Offenlegungsverordnung sind 

aktuell nicht Gegenstand der Anlagestrategie des Sondervermögens, sodass 

dieser Abschnitt für Investitionen für das Sondervermögen nicht anwendbar 

ist. 

 

 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswir-

kungen handelt es sich 

um die bedeutendsten 

nachteiligen Auswirkun-

gen von Investitionsent-

scheidungen auf Nach-

haltigkeitsfaktoren in 

den Bereichen Umwelt, 

Soziales und Beschäfti-

gung, Achtung der Men-

schenrechte und Be-

kämpfung von Korrup-

tion und Bestechung. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanz-
produkt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder 
sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?  

Nachhaltige Investitionen i.S.v. Art. 2 Nr. 17 Offenlegungsverordnung sind 

aktuell nicht Gegenstand der Anlagestrategie des Sondervermögens, sodass 

dieser Abschnitt für Investitionen für das Sondervermögen nicht anwendbar 

ist. 

 

– Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltig-
keitsfaktoren berücksichtigt?  

Für das Sondervermögen werden keine nachhaltigen Investitionen getätigt, 

sodass dieser Abschnitt für Investitionen für das Sondervermögen nicht an-

wendbar ist. 
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– Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für mul-
tinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  

Für das Sondervermögen werden keine nachhaltigen Investitionen getätigt, 

sodass dieser Abschnitt für Investitionen für das Sondervermögen nicht an-

wendbar ist. 

 

 

 

 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchti-

gungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-

Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-

Kriterien beigefügt. 

 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den-

jenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die 

EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. 

Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investiti-

onen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirt-

schaftsaktivitäten. 

 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 

ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 

 

 

Zum aktuellen Zeitpunkt werden für das Sondervermögen keine Investitionen an-

gestrebt, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten 

nach der EU-Taxonomie berücksichtigen, sodass der vorgenannte Grundsatz 

„Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ nach der EU-Taxonomie für Inves-

titionen für das Sondervermögen nicht anwendbar ist. 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Aus-

wirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

☒ Ja 

 

☐      Nein 

 

Die Gesellschaft hat sich daneben verpflichtet, bei der Verwaltung des Sonder-

vermögens die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsent-

scheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren („PAI“) zu berücksichtigen. Unter 

„Nachhaltigkeitsfaktoren“ sind Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, 

die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Be-

stechung, zu verstehen. Nachhaltigkeitsfaktoren werden inhaltlich durch sog. 

Nachhaltigkeitsindikatoren ausgestaltet. Die Gesellschaft zieht für die Berück-

sichtigung der PAI auf Ebene des Sondervermögens die nachfolgenden quali-

tativen und quantitativen Nachhaltigkeitsindikatoren heran. Anhand dieser In-

dikatoren bewertet und überwacht die Gesellschaft in der bei Ankauf neuer Ob-

jekte durchzuführenden Prüfung, z.B. im Rahmen einer ESG-Prüfung, sowie 

im Rahmen regelmäßig durchzuführender Überprüfungen der Bestandsobjekte 

etwaige nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nach-

haltigkeitsfaktoren, um diesen vorzubeugen, diese zu mindern bzw. auszu-

schließen.  

 

Weitergehende Informationen hinsichtlich der PAI sind im Rahmen der Jahres-

berichterstattung des Sondervermögens verfügbar.  

 

Zudem wird für weitergehende Informationen zum Umgang mit den PAI auf die 

auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlichten Informationen zum Um-

gang der Gesellschaft mit nachteiligen Auswirkungen auf die hier relevanten 

Nachhaltigkeitsfaktoren verwiesen. Die Gesellschaft berücksichtigt die in der 

PAI-Richtlinie aufgeführten Methoden zur Ermittlung und Berücksichtigung der 

PAI auch auf Produktebene des Sondervermögens.  

 

Die Gesellschaft zieht auf Ebene des Sondervermögens die folgenden Nach-

haltigkeitsindikatoren heran: 
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Fossile Brennstoffe 

 

Bei dem Indikator „fossile Brennstoffe“ ermittelt die Gesellschaft den Anteil 

der Investitionen des Sondervermögens in Immobilien bezogen auf den Ver-

kehrswert, die im Zusammenhang mit der Gewinnung, der Lagerung, dem 

Transport oder der Herstellung von fossilen Brennstoffen stehen. Erfasst wer-

den die vorstehenden Tätigkeiten, wenn sie dem Verbrauch der fossilen Brenn-

stoffe durch Dritte außerhalb der Immobilie dienen, z.B. Tankstellen oder Ölla-

gerstätten von Kfz-Werkstätten.  

 

Nicht erfasst sind dagegen Fälle des reinen Eigenbedarfs bezogen auf die je-

weilige Immobilie, z.B. der Verbrauch von fossilen Brennstoffen für die Versor-

gung des Gebäudes mit Wärme oder die Lagerung von fossilen Brennstoffen 

aus Gründen des Eigenbedarfs (z.B. Ölheizung, Vorrat für Notstromaggregat). 

 

Abzustellen ist ausschließlich auf die konkrete Nutzung der jeweiligen Immobi-

lie. Nicht berücksichtigt werden die Sektoren, in denen die einzelnen (gewerb-

lichen) Mieter tätig sind (z.B. Verwaltungsgebäude von Erdgas-Unternehmen), 

soweit hierdurch nicht fossile Brennstoffe in der Immobilie selbst gelagert, be-

arbeitet etc. werden. 

 

Zur Bewertung dieser Kategorie ermittelt die Gesellschaft anhand der Objekt-

unterlagen auf Flächenbasis den Anteil der Investitionen in Immobilien bezo-

gen auf den Verkehrswert, die mit der Förderung, Lagerung, dem Transport 

oder der Herstellung von fossilen Brennstoffen zu tun haben. 

 

Energieeffizienz 

 

Bei dem Indikator „Energieeffizienz“ betrachtet die Gesellschaft den Anteil der 

Investments in Immobilien bezogen auf den Verkehrswert für das Sonderver-

mögen in energieineffiziente Immobilien. 

 

Unter energieineffiziente Immobilien fallen solche Immobilien, die – sofern vor 

dem 31.12.2020 errichtet – einen Energieausweis mit einer Energieeffizienz-

klasse von „C“ oder schlechter aufweisen bzw. – sofern nach dem 31.12.2020 

errichtet – deren Primärenergiebedarf nicht den Vorgaben an ein 
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Niedrigstenergiegebäude genügt. Maßgeblich sind insoweit jeweils die aktuell 

geltenden nationalen gesetzlichen Vorgaben. 

 

Zur Bewertung dieses Indikators sind insbesondere bei Wohnobjekten die 

Energieausweise der jeweiligen Objekte heranzuziehen. Dies gilt gleicherma-

ßen für Bestandsimmobilien sowie für den Erwerb weiterer Immobilien. Insbe-

sondere bei Bestandsimmobilien sind aktuelle Energieausweise derzeit jedoch 

nicht vollständig verfügbar. Die Gesellschaft bemüht sich, die Datengrundlage 

zu aktualisieren und zu vervollständigen, um belastbare Angaben zu diesem 

Indikator machen zu können. Sofern nichtsdestoweniger keine adäquaten An-

gaben beschafft werden können, erfolgt die Bewertung anhand von Annahmen 

sowie Schätzungen durch die Gesellschaft oder geeignete Vergleichswerte. 

 

Bei Gewerbeobjekten bzw. gewerblich genutzten Flächen wird ebenfalls auf 

die Energieeffizienzklasse gemäß der Energieausweise bzw. auf den Primär-

energiebedarf abgestellt. 

 

Energieintensität 

 

Im Rahmen der „Energieintensität“ wird Energieverbrauch der durch die Ge-

sellschaft verwalteten Immobilien in kWh pro Quadratmeter betrachtet. 

 

Die Gesellschaft erfasst den Energieverbrauch (in kWh/m²), die sich aus dem 

tatsächlichen Energiebezug der für das Sondervermögen verwalteten Immobi-

lien im Verhältnis zu erhobenen/veröffentlichten Wohn- und Nutzflächenanga-

ben ergeben. 

 

Abfall 

 

Bei dem Indikator „Abfall“ wird der Anteil der Investition in Immobilien bezogen 

auf den Verkehrswert, die nicht mit Einrichtungen zur Abfallsortierung ausge-

stattet sind und für die kein Abfallverwertungs- oder Recyclingvertrag ge-

schlossen wurde, betrachtet. 

 

Die Gesellschaft erfasst hierzu die Verkehrswerte der für das Sondervermögen 

gehaltenen Immobilien, die nicht mit Anlagen zur Mülltrennung ausgestattet 
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und nicht von einem Abfallverwertungs- oder Abfallaufbereitungsvertrag um-

fasst sind (Angabe in %). 

 

Im Rahmen eines portfolioübergreifenden Abfallmanagements kann festge-

stellt werden, in welchen Objekten keine Mülltrennung erfolgt. 

 

Die Anlagestrategie 

dient als Richtschnur für 

Investitionsentschei-

dungen, wobei be-

stimmte Kriterien wie 

beispielsweise Investiti-

onsziele oder Risikoto-

leranz berücksichtigt 

werden. 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Die Gesellschaft bewirbt das Sondervermögen unter anderem mit ökologischen 

und/oder sozialen Merkmalen im Sinne des Art. 8 Offenlegungsverordnung und 

wählt zu erwerbende Immobilien für das Sondervermögen anhand eines syste-

matischen Nachhaltigkeitsansatzes aus. Das beinhaltet unter anderem die Aus-

wahl und die Bewirtschaftung unter Berücksichtigung von ökologischen und/oder 

sozialen Merkmalen. 

 

Die Anlagestrategie des Sondervermögens sieht vor, dass sowohl bei Ankauf 

als auch während der Haltedauer bei für das Sondervermögen unmittelbar oder 

mittelbar erworbenen Immobilien, ökologische und/oder soziale Merkmale im 

Sinne des Art. 8 Offenlegungsverordnung berücksichtigt werden. 

 

Die Gesellschaft wählt zu erwerbende Immobilien für das Sondervermögen an-

hand eines systematischen Nachhaltigkeitsansatzes aus. Dies beinhaltet, dass 

sich die Gesellschaft bei der Auswahl und Bewirtschaftung an Umwelt-, Ethik- 

und Sozialkriterien orientiert, die von der Gesellschaft gemeinsam mit einem ex-

ternen Dienstleister imug Beratungsgesellschaft für sozial-ökologische Innovati-

onen mbH, Hannover, ausgearbeitet wurden. Die imug Beratungsgesellschaft 

für sozial-ökologische Innovationen mbH ist ein Spin-off der Leibniz Universität 

Hannover und unterstützt Unternehmen und Organisationen bei der Entwicklung 

und Umsetzung von Konzepten mit einer wirtschaftlich-nachhaltigen Ausrich-

tung. Die Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien werden von der Gesellschaft im 

Einzelfall bewertet, wobei sie von einem Nachhaltigkeits- und Ethikkomitee un-

terstützt wird. Dieses Komitee besteht aus zwei Geschäftsleitern oder Mitarbei-

tern der Catella Gruppe, sowie jeweils einem Mitarbeiter der BANK IM BISTUM 

ESSEN eG und der DKM Darlehnskasse Münster eG; ggfls. wird das Komitee 

durch weitere Mitarbeiter strategischer Partner ergänzt, jedoch maximal um 2 

weitere Personen. 

 

Bei der Immobilienauswahl berücksichtigt die Gesellschaft zunächst bestimmte 

Ausschlusskriterien auf Mieterebene. Sofern die Mieter in bestimmten kritischen 

Sektoren wie Rüstung, Militär, Kernkraft, Pornographie, Glücksspiel, Tabak oder 

Kohle tätig sind, wird eine Immobilie grundsätzlich nicht erworben. Eine 
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Ausnahme hiervon ist möglich, wenn beispielsweise die Tätigkeit des Mieters in 

dem kritischen Sektor bei einer Gesamtbetrachtung nur eine untergeordnete 

Rolle spielt oder aber der Mieter zwar einer Unternehmensgruppe mit Tätigkeiten 

im kritischen Sektor angehört, der Mieter aber Nachhaltigkeitsaspekten in be-

sonderer Weise Rechnung trägt.  

 

Im nächsten Schritt wird die Immobilie dann anhand des sog. Catella Nachhal-

tigkeitsmonitors bewertet. Der Catella Nachhaltigkeitsmonitor berücksichtigt so-

wohl beim Ankauf als auch während der Immobilienbewirtschaftung einer Immo-

bilie unterschiedliche Kriterien. Hierzu gehören insbesondere (i) ökologische, (ii) 

ökonomische und (iii) soziale Kriterien der Immobilie sowie (iv) Kriterien des Im-

mobilienstandortes und (v) ökologische Kriterien in Bezug auf die Mieter. Der 

Catella Nachhaltigkeitsmonitor wird laufend weiterentwickelt und an sich verän-

dernde Rahmenbedingungen angepasst.  

 

In den Abschnitten „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden 

mit diesem Finanzprodukt beworben?“ und „Welche Nachhaltigkeitsindikatoren 

werden zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen 

Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen?“ 

dieses Anhangs werden die ökologischen und sozialen Merkmale sowie die hier-

für heranzuziehenden Nachhaltigkeitsindikatoren, die im Rahmen des Nachhal-

tigkeitsmonitors berücksichtigt werden, näher erläutert. Die Kriterien in Bezug 

auf die Mieter werden ebenfalls in den vorgenannten Abschnitten als Teil der 

ökologischen Merkmale erläutert. 

 

Neben ökologischen (inklusive der ökologischen Kriterien in Bezug auf die Mie-

ter) und sozialen Merkmalen werden noch folgende Kriterien für den Catella 

Nachhaltigkeitsmonitor berücksichtigt, wobei die nachfolgende Aufzählung bei-

spielhaft und nicht abschließend zu verstehen ist:  

 

• Ökonomische Kriterien der Immobilie 
Es werden u. a. die funktionale Qualität (z. B. Vorhandensein von Aufzü-

gen) und die Anpassungsfähigkeit der Immobilie an ein verändertes Nut-

zungsprofil sowie die Gebäudekosten und kostenvorbeugende Maßnah-

men betrachtet. 

 

• Kriterien des Immobilienstandortes 
Beim Immobilienstandort wird die Lage unter Berücksichtigung u.a. der Be-

völkerungsentwicklung, der Arbeitslosigkeit, des Bruttoinlandsprodukts, der 
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Flächeninanspruchnahme und der Bildungs- und Betreuungsmöglichkeiten 

für Kinder betrachtet. 

 

Im Rahmen des Catella Nachhaltigkeitsmonitors prüft die Gesellschaft den Er-

füllungsgrad der (i) ökologischen, (ii) ökonomischen und (iii) sozialen Kriterien 

der Immobilie sowie der (iv) Kriterien des Immobilienstandortes und der (v) öko-

logischen Kriterien in Bezug auf die Mieter. Bei den Kriterien werden eine Viel-

zahl von Unterkriterien umfangreich geprüft. Jedes Unterkriterium wird je nach 

Erfüllungsgrad nach den Stufen "1“ (schlechteste Wertung), "2“ (mittlere Wer-

tung) und "3“ (optimale Wertung) bewertet ("0" wird vergeben, wenn ein Kriterium 

für die Bewertung einer Immobilie nicht relevant ist).  

 

Die jeweilige Bewertung fließt mit unterschiedlicher Gewichtung, in die Berech-

nung eines Gesamtwertes für die jeweilige Bewertungsebene ein. Das Gesamt-

ergebnis wird als Nachhaltigkeitsindikator auf einer Skala von "0" (=schlechteste 

Wertung) bis "100" (=beste Wertung) abgebildet. Ein potentielles Ankaufsobjekt 

wird grundsätzlich nur erworben, wenn das Gesamtergebnis für das Ankaufsob-

jekt einen Wert von mindestens 50 auf der Skala erreicht. Weist das potentielle 

Ankaufsobjekt einen Wert von unter 50 auf, kann die Immobilie nur erworben 

werden, wenn einzelne defizitäre Bereiche bei der laufenden Immobilienverwal-

tung mit vertretbaren Maßnahmen verbessert werden können. Die dazu erfor-

derlichen Maßnahmen werden bei Erwerb bereits eingepreist. Liegt das Gesamt-

ergebnis, unter Berücksichtigung der zukünftig durchzuführenden Maßnahmen, 

mindestens bei 50, so kann die Immobilie auch erworben werden. 

 

Das Ergebnis des Catella Nachhaltigkeitsmonitors, inklusive etwaiger späterer 

Verbesserungsmaßnahmen, wird aufbereitet dem Nachhaltigkeits- und Ethikko-

mitee vorgelegt. Das Nachhaltigkeits- und Ethikkomitee plausibilisiert das Ergeb-

nis und spricht eine Empfehlung zum jeweiligen Ankaufobjekt aus. 

 

Bei der laufenden Verwaltung des Sondervermögens führt die Gesellschaft er-

neute Bewertungen der Kriterien in einem Zweijahresrhythmus anhand des Ca-

tella Nachhaltigkeitsmonitors durch. Dabei wird die Wirksamkeit der bisher um-

gesetzten Handlungsmaßnahmen überprüft und ggf. bei Bedarf Handlungsemp-

fehlungen zu weiteren Maßnahmen abgeleitet. 

 

Die Gesellschaft orientiert sich bei der Immobilienverwaltung insbesondere auch 

an sozialen Leitlinien, die die Gesellschaft für die Verwaltung des Sondervermö-

gens erarbeitet hat. Insbesondere soll durch die Befolgung der sozialen Leitlinien 

auf sozialverträgliches Mietmanagement, verantwortungsvolle Sanierungen und 

Entwicklungen von Immobilien sowie auf nachhaltiges Bestandsmanagement 
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hingewirkt werden. Dazu definieren die sozialen Leitlinien u. a. Zielgruppen, de-

ren Belange im Rahmen der Immobilienverwaltung besonders berücksichtigt 

werden sollen. Beispielsweise sollen bei Neuvermietungen von Wohnraum Per-

sonen aus Berufsgruppen mit karitativem oder sozialem Hintergrund möglichst 

vorrangig berücksichtigt werden. Bei Neuvermietungen von Gewerberaum wird 

versucht, möglichst mit solchen Unternehmen Mietverträge abzuschließen, de-

ren Geschäftstätigkeit hinreichend soziale Bezüge aufweist. 

 

Bei Immobiliensanierungen soll versucht werden, das Angebot von altersgerech-

ten und behindertengerechten Wohnungen zu vergrößern. 

 

  Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für 
die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologi-
schen oder sozialen Ziele verwendet werden?  

Die Gesellschaft prüft jedes Objekt vor Ankauf anhand des unter dem Ab-

schnitt „Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?“ er-

läuterten Catella Nachhaltigkeitsmonitor. Ein potentielles Ankaufsobjekt wird 

grundsätzlich nur erworben, wenn das Gesamtergebnis für das Ankaufsob-

jekt einen Wert von mindestens 50 auf der Skala erreicht. Insgesamt kann 

maximal ein Gesamtwert von 100 erreicht werden. Weist das potentielle An-

kaufsobjekt einen Wert von unter 50 auf, kann die Immobilie nur erworben 

werden, wenn einzelne defizitäre Bereiche bei der laufenden Immobilienver-

waltung mit vertretbaren Maßnahmen verbessert werden können. Die dazu 

erforderlichen Maßnahmen werden bei Erwerb bereits eingepreist. Liegt das 

Gesamtergebnis, unter Berücksichtigung der zukünftig durchzuführenden 

Maßnahmen, mindestens bei 50, so kann die Immobilie auch erworben wer-

den. 

 

  Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung die-
ser Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?  

Dieser Abschnitt ist für Investitionen für das Sondervermögen nicht relevant, 

da die Anlagestrategie des Sondervermögens keine verbindlichen Ziele zur 

Reduktion vorsieht. 
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Die Verfahrensweisen 

einer guten Unterneh-

mensführung umfas-

sen solide Manage-

mentstrukturen, die Be-

ziehungen zu den Ar-

beitnehmern, die Vergü-

tung von Mitarbeitern 

sowie die Einhaltung 

der Steuervorschriften. 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Dieser Abschnitt ist für Investitionen für das Sondervermögen nicht relevant, 

da gemäß der Anlagestrategie des Sondervermögens unmittelbar oder mit-

telbar in Immobilien investiert wird. Investitionen in Unternehmen sind von 

der Anlagestrategie des Sondervermögens nicht umfasst, insbesondere sind 

auch Immobilien-Gesellschaften keine Unternehmen in diesem Sinne. 

 

 

 

Die Vermögensalloka-

tion gibt den jeweiligen 

Anteil der Investitionen 

in bestimmte Vermö-

genswerte an. 

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Gemäß der Besonderen Anlagebedingungen des Sondervermögens investiert 

die Gesellschaft für Rechnung des Sondervermögens in Immobilien sowie Im-

mobilien-Gesellschaften. Daneben werden durch die auch Liquiditätsanlagen für 

das Sondervermögen gehalten. 

 

Auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtete Investitionen (#1 Aus-

gerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale) sind dabei unmittelbare oder 

mittelbare Investitionen in Immobilien, welche die im Abschnitt „Welche Anlage-

strategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?“ dargestellten Voraussetzun-

gen an ökologische und/oder soziale Merkmale erfüllen. Nach der Anlagestrate-

gie des Sondervermögens ist keine Mindestquote für Investitionen im vorge-

nannten Sinne vorgesehen. 

 

Daneben können unmittelbare oder mittelbare Investitionen in Immobilien, wel-

che die vorgenannten Voraussetzungen an ökologische und/oder soziale Merk-

male nicht erfüllen, oder Liquiditätsanlagen getätigt werden (#2 Andere Investi-

tionen). 
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Taxonomiekonforme 

Tätigkeiten, ausge-

drückt durch den Anteil 

der: 

- Umsatzerlöse, die 
den Anteil der Ein-
nahmen aus umwelt- 
freundlichen Aktivitä-
ten der Unternehmen, 
in die investiert wird, 
widerspiegeln 

- Investitionsausga-
ben (CapEx), die die 
um- weltfreundlichen 
Investitionen der Un-
ternehmen, in die in-
vestiert wird, aufzei-
gen, 
z.B. für den Übergang 

zu einer grünen Wirt-

schaft 

- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die um-
weltfreundlichen be-
trieblichen Aktivitäten 
der Unternehmen, in 
die investiert wird, wi-
derspiegeln. 

 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitio-

nen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Merkmale getätigt wurden. 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 

die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als 

nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

 

  Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanz-
produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht? 

Dieser Abschnitt ist für Investitionen für das Sondervermögen nicht relevant, 

da keine Derivate zur Umsetzung der ökologischen und/oder sozialen Merk-

male eingesetzt werden.  

 

 

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 

Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?  

Es wird kein Mindestmaß an nachhaltigen Investitionen angestrebt, welche die 

Voraussetzungen nach der EU-Taxonomie erfüllen. Das Sondervermögen ver-

folgt nach seiner Anlagestrategie andere ökologische und/oder soziale Merk-

male. Daneben werden nach der Anlagestrategie des Sondervermögens auch 

weitere Anlageziele (z.B. Erzielung von regelmäßigen Einnahmen und einer an-

gemessenen Rendite) verfolgt. 

  

 In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz 

der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine 

geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsan-

leihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle 

Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die 

zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des 
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Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle 

Risikopositionen gegenüber Staaten 

 Die Anlagestrategie des Sondervermögens sieht kein Mindestmaß an Investitio-

nen in Staatsanleihen vor, sodass die vorstehenden Grafiken identisch sind. 

 

Ermöglichende Tä-

tigkeiten wirken un-

mittelbar ermög-

lichend darauf hin, 

dass andere Tätigkei-

ten einen wesentli-

chen Beitrag zu den 

Umweltzielen leisten.  

 

Übergangstätigkei-

ten sind Tätigkeiten, 

für die es noch keine 

CO2-armen Alternati-

ven gibt und die unter 

anderem Treibhaus-

gasemissionswerte 

aufweisen, die den 

besten Leistungen 

entsprechen. 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkei-
ten und ermöglichende Tätigkeiten?  

Für das Sondervermögen werden keine nachhaltigen Investitionen im Sinne 

der von Art 2 Nr. 17 Offenlegungsverordnung und/oder der EU-Taxonomie 

angestrebt. Ein Mindestanteil an Übergangsaktivitäten und ermöglichenden 

Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomie wird daher ebenfalls nicht ange-

strebt.  
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sind nachhal-

tige Investitionen mit 

einem Umweltziel, 

die die Kriterien für 

ökologisch nachhal-

tige Wirtschaftstätig-

keiten gemäß der 

EU- Taxonomie nicht 

berücksichtigen. 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 

Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Für das Sondervermögen werden zwar ökologische und/oder soziale Merkmale 

berücksichtigt, jedoch keine nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenle-

gungsverordnung und/oder der EU-Taxonomie angestrebt. Demnach besteht 

kein Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit 

der EU-taxonomiekonform ist. 

  

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitio-

nen?  

Es werden keine nachhaltigen Investitionen für das Sondervermögen ange-

strebt, sodass auch kein Mindestanteil sozial nachhaltiger Investitionen besteht. 

  

 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 

Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 

oder sozialen Mindestschutz? 

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Liquiditätsanlagen. Diese dienen Liquidi-

tätszwecken.  

 

Für Liquiditätsanlagen gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. Die 

nach der Anlagestrategie des Sondervermögens geltenden Ausschlusskriterien 

auf Mieterebene (vgl. Abschnitt „Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanz-

produkt verfolgt?“ dieses Anhangs) beziehen sich nur auf Investitionen in Immo-

bilien, nicht aber auf Liquiditätsanlagen. 

 

 

Bei den Referenzwer-

ten handelt es sich um 

Indizes, mit denen ge-

messen wird, ob das Fi-

nanzprodukt die bewor-

benen ökologischen 

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob 

dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder 

sozialen Merkmale ausgerichtet ist?  

Für das Sondervermögen wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um fest-

zustellen, ob das Sondervermögen auf die beworbenen ökologischen und/oder 

sozialen Merkmale ausgerichtet ist. 
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oder sozialen Merkmale 

erreicht. 

  Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzpro-
dukt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet? 

Mangels Festlegung eines Referenzwertes ist dieser Abschnitt nicht an-

wendbar.  

 

  Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die 
Indexmethode sichergestellt? 

Mangels Festlegung eines Referenzwertes ist dieser Abschnitt nicht an-

wendbar.  

  

  Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten brei-

ten Marktindex? 

Mangels Festlegung eines Referenzwertes ist dieser Abschnitt nicht an-

wendbar.  

 

  Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes einge-
sehen werden? 

Mangels Festlegung eines Referenzwertes ist dieser Abschnitt nicht an-

wendbar.  

  

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen fin-

den? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: 

www.catella.com/immobilienfonds 

 

 


